


Textliche Festsetzungen 
(Gestaltungsmerkmale) 

zum Bebauungsplan Nr.2 
 „Am Nierholz“ der Gemeinde Neukirchen 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 29.10.1970 Es gilt die BauNVO 1962 

Rechtsgrundlagen: 

1.) § 9 des BBauG vom 23.06.1960 

2.) § 4 der 1. Verordnung zur Durchführung des BBauG vom 29.11.1960 

3.) §§ 4 + 28 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen vom 28.10.1952 

4.) §§ 3, 4, 5, 12 und 14-23 der Baunutzungsverordnung vom 26.06.1962 

5.) § 103 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 25.06.1962 

§ 1  

Drempel: Die Höhe des Drempels beträgt max. 80cm von OK Decke über Erdgeschoß bis OK 
Fußpfette. 

§ 2  

Dachgauben nur als Einzelgauben mit maximaler Breite von 2,40m, maximale Höhe 1,50m. Die 
Gauben dürfen 2/3 der Traufenlänge nicht überschreiten. 

§ 3  

Sockelhöhe: Max. 50cm über Bordsteinkante. Für die durch die Straße „Am Bach“ (zwischen 
Broichstraße und Bettikumer Straße, parallel zur Straße „Am Hummelbach“) erschlossenen 
Baugrundstücke, ist die Sockelhöhe, bedingt durch die bestehenden Geländeverhältnisse, für die zu 
errichtenden Bauvorhaben durch die Gemeinde individuell festzusetzen. 

§ 4  

Garagen können nur auf den im Bebauungsplan festgesetzten Flächen errichtet werden. Eine 
Ausnahme kann im Einzelfall erfolgen. Garagen sind mit Flachdachneigung 0 - 3 Grad auszuführen.  

§ 5  

Vorgärten: Niedere Bepflanzung durch Hecken bis max. 40cm Höhe sowie einzelne Bäume unter 
Beachtung der Sichtverhältnisse für den Verkehr sind im Vorgarten zugelassen. 

§ 6  

Einfriedigungen zur Straße hin nur auf Höhe der Baulinie max. 0,50m hoch. 
Bei Eckgrundstücken ist die Einfriedigung bis an die Straßenbegrenzungslinie und auf dieser 
weiterzuführen. Bei Doppelhäusern sind Trennwände auf der Grenze bis 4,00m hinter der 
gartenseitigen Hausfront bis 2.00m Höhe zulässig. 

§ 7  

Auf den festgesetzten Baulinien muß gebaut werden (§ 23 (2) BauNVO). Ein Vor- oder Zurücktreten 
von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.  


